
WICHTIGSTE RECHTE NACH DER RICHTLINIE (EU) 2015 / 2302

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
 Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenenReiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 
sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

• DieReisendenkönnendiePauschalreise –innerhalbeinerangemessenenFristundunterUmständen
unterzusätzlichenKosten –aufeineanderePersonübertragen.

• DerPreisderPauschalreisedarfnurerhöhtwerden,wennbestimmteKosten(zumBeispielTreibstoff-
preise)sicherhöhenundwenndiesimVertragausdrücklichvorgesehenist,undinjedemFallbisspätes-
tens20 TagevorBeginnderPauschalreise.WenndiePreiserhöhung8 %desPauschalreisepreisesüber-
steigt,kannderReisendevomVertragzurücktreten.WennsicheinReiseveranstalterdasRechtaufeine
Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden 
Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
AusnahmedesPreiseserheblichgeändertwird.WennderfürdiePauschalreiseverantwortlicheUnter-
nehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine 
Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen 
und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im 
SinnederRichtlinie(EU)2015 / 2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen 
AIDACruises –GermanBranchofCostaCrociereS. p. A.,AmStrande3 d,18055Rostock, trägtdievolle
 Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

ZudemverfügtdasUnternehmenAIDACruises –GermanBranchofCostaCrociereS. p. A.,AmStrande3 d,
18055Rostock,überdiegesetzlichvorgeschriebeneAbsicherungfürdieRückzahlungIhrerZahlungenund,
falls der Transport inderPauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung IhrerRückbeförderung imFall
seiner Insolvenz.
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• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungs-
gemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehr-
kosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten 
(in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß  
dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
PauschalreiseleistungenhatundderReiseveranstalteresversäumt,Abhilfezuschaffen.

• DerReisendehatAnspruchaufeinePreisminderungund / oderSchadensersatz,wenndieReiseleistungen
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

• DerReiseveranstalterleistetdemReisendenBeistand,wenndiesersichinSchwierigkeitenbefindet.

• Im Fall der InsolvenzdesReiseveranstaltersoder  – in einigenMitgliedstaaten  –desReisevermittlers
werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 
des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pau-
schalreise,sowirddieRückbeförderungderReisendengewährleistet.SeitensAIDACruises –German
BranchofCostaCrociereS. p. A.,AmStrande3 d,18055RostockbestehteineInsolvenzabsicherungüber
denDeutschenReisesicherungsfonds(DRSF).DieGästekönnendie„DeutscherReisesicherungsfonds
GmbH“ (SächsischeStraße1,10707Berlin, Tel.:+49 (0)30 / 78954770, schadenmeldung@drsf.reise 
bzw. www.schadenmeldung.drsf.reise) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von 
AIDACruises–GermanBranchofCostaCrociereS. p. A.verweigertwerden.
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